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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Schaffung einer Europäischen 
Hauptstadt des lokalen Handels
(2022/2874(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Petition Nr. 0699/2021,

– gestützt auf Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 und Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union,

– unter Hinweis auf die Artikel 24, 153, 173 und 227 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/690 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. April 2021 zur Aufstellung eines Programms für den Binnenmarkt, die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, einschließlich kleiner und mittlerer 
Unternehmen, den Bereich Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel sowie 
europäische Statistiken (Binnenmarktprogramm) und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EU) Nr. 99/2013, (EU) Nr. 1287/2013, (EU) Nr. 254/2014 und (EU) Nr. 652/20142,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über ein Programm für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen 
(COSME) (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1639/2006/EG3,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 
Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003)1422)4, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Vorfahrt für KMU in Europa – Der ‚Small Business Act‘ für 
Europa“ (COM(2008)0394),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen5,

1 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
2 ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 1.
3 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 33.
4 ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.
5 ABl. C 316 vom 6.8.2021, S. 2.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Februar 2022 zu der Beseitigung von 
nichttarifären und nichtsteuerlichen Handelshemmnissen im Binnenmarkt6,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Die Stunde Europas – Schäden beheben und 
Perspektiven für die nächste Generation eröffnen“ (COM(2020)0456),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Eine KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales 
Europa“ (COM(2020)0103),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Ein den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsener 
europäischer Einzelhandel“ (COM(2018)0219),

– unter Hinweis auf die Studie der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU der Kommission vom Juli 2020 mit dem Titel „Study on 
territorial supply constraints in the EU retail sector“ (Studie über regionale 
Angebotsbeschränkungen im Einzelhandel in der EU),

– gestützt auf Artikel 227 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Petitionsausschuss die Petition Nr. 0699/2021 erhalten hat, in 
der die Schaffung einer Europäischen Hauptstadt des lokalen Handels und 
Einzelhandels vorgeschlagen wird; 

B. in der Erwägung, dass die Vorschläge des Petenten als Inspiration für das 
Auswahlverfahren für die Europäische Hauptstadt des lokalen Handels und 
Einzelhandels dienen könnten;

C. in der Erwägung, dass der Einzelhandel ein sehr wichtiges Gefüge für die Wirtschaft 
der EU ist, auf das 11,5 % der Wertschöpfung in der EU entfallen und in dem mehr als 
29 Millionen Menschen direkt beschäftigt sind; in der Erwägung, dass seine Leistung 
für die Budgets der Haushalte und die Anbieter von entscheidender Bedeutung ist, da 
die Verbraucher durchschnittlich 30 % ihres Budgets für den Einkauf aufwenden;

D. in der Erwägung, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU), einschließlich 
familiengeführte Unternehmen, das Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind; in der 
Erwägung, dass sie 99 % aller Unternehmen in der EU ausmachen und etwa 
100 Millionen Menschen beschäftigen7; 

E. in der Erwägung, dass KMU im Einzelhandel für städtische und ländliche lokale 
Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung sind, Teil des sozialen Gefüges sind 
und direkt dazu beitragen, Orts- und Stadtkerne als lebendige Gebiete zu erhalten, in 

6 ABl. C 342 vom 6.9.2022, S. 212. 
7 https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en
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denen Dienstleistungen zur Deckung des Bedarfs der Bürgerinnen und Bürger in 
geringer Entfernung zu ihrem Wohnort erbracht werden; in der Erwägung, dass KMU 
auch dazu beitragen, die Entvölkerung des ländlichen Raumes zu bekämpfen; in der 
Erwägung, dass KMU im Einzelhandel unmittelbar zum Wohlstand, zur Integration und 
zum Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger, zum lokalen kulturellen Leben und zum 
Erbe der Städte und Gemeinden in der EU beitragen und eine beträchtliche Zahl von 
Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Gemeinschaften bieten, was wiederum zu 
besseren Erfahrungen für die Verbraucher führt;

F. in der Erwägung, dass ein Mangel an lokalem Handel andererseits zum sozialen, 
wirtschaftlichen und physischen Verfall der städtischen Zentren und Bezirke beiträgt 
und sogar zu einem Teufelskreis der Verschlechterung der Sicherheit führt; in der 
Erwägung, dass der Mangel an Dienstleistungen im Einzelhandel als einer der Gründe 
für die Entvölkerung ländlicher Gebiete anerkannt wird;

G. in der Erwägung, dass es den Verbrauchern durch den lokalen Handel ermöglicht wird, 
personalisiertere und direktere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen; 

H. in der Erwägung, dass das Gefüge des Einzelhandels durch die COVID-19-Krise stark 
beeinträchtigt wurde; in der Erwägung, dass KMU von einem beispiellosen Schock für 
die Weltwirtschaft betroffen waren, als Geschäfte entweder geschlossen worden oder 
strengen Vorsichtsmaßnahmen unterlagen; in der Erwägung, dass die Branche 
außerdem dem Druck durch die aktuelle Krise ausgesetzt ist, einschließlich des 
Konflikts in der Ukraine und der steigenden Energiekosten; in der Erwägung, dass die 
Existenz vieler KMU, häufig familiengeführte Kleinstunternehmen, gefährdet ist und 
Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen; 

I. in der Erwägung, dass es für KMU oft sehr schwierig ist, vor dem Hintergrund der 
Globalisierung der gesamten Wertschöpfungskette im Einzelhandel, die von großen 
Unternehmen angeführt wird, eine wettbewerbsfähige Position zu halten; in der 
Erwägung, dass zu den Nebenfolgen die Standardisierung des kommerziellen Angebots 
und des Stadtbilds, die Entleerung städtischer Zentren, die Erhöhung des ökologischen 
Fußabdrucks und die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen gehören; in der 
Erwägung, dass die Stärkung des lokalen Handels dazu beitragen könnte, diese Folgen 
zu bewältigen;

J. in der Erwägung, dass sich der Einzelhandel angesichts der raschen Entwicklung des 
elektronischen Handels derzeit in einem drastischen Wandel befindet, während der 
Multi-Channel-Einzelhandel, in dem Offline- und Online-Verkäufe kombiniert werden, 
sowohl neue Chancen als auch Herausforderungen für die Branche mit sich bringt;

K. in der Erwägung, dass die Inflation im Euro-Währungsgebiet weiter zunimmt; in der 
Erwägung, dass die Energie- und Kraftstoffpreise weiterhin in einem deutlich über der 
durchschnittlichen Inflationsrate liegenden Tempo steigen, nach wie vor sehr starken 
Schwankungen unterliegen und einer der Hauptgründe für die Schließung von KMU 
sind; in der Erwägung, dass KMU und Kleinstunternehmen im Einzelhandel durch diese 
Faktoren besonders anfällig sind;
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L. in der Erwägung, dass kleine Händler häufig von großen Verkaufsplattformen 
beeinträchtigt werden, die niedrigere Preise anbieten können, weil sie ihre 
Produktionskosten in Drittländer verlagert haben;

M. in der Erwägung, dass es für die Sicherstellung eines gleichberechtigten und fairen 
Einzelhandels in der gesamten Europäischen Union unerlässlich ist, in allen Regionen 
der EU digitale Hochleistungsnetze einzurichten; in der Erwägung, dass dem 
Europäischen Rechnungshof zufolge nach wie vor gravierende Mängel bei der 
Einrichtung dieser Netze in der EU bestehen, durch die die digitale Kluft vertieft und 
der Erhalt lokaler Geschäfte in dünn besiedelten Gebieten im Vergleich zu Geschäften 
in Großstädten gefährdet werden kann;

N. in der Erwägung, dass die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein den 
Anforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsener europäischer Einzelhandel“ darauf 
abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit des Einzelhandels zu stärken;

O. in der Erwägung, dass die von der Kommission vorgelegte Revitalise-Retail-Initiative 
die Digitalisierung und Modernisierung von KMU im Einzelhandel unterstützt; in der 
Erwägung, dass die Unterstützung der Fähigkeit kleiner Einzelhändler, sich an diese 
Veränderungen anzupassen, einer der wichtigsten Schritte für die politischen 
Entscheidungsträger der EU ist;

P. in der Erwägung, dass die Kommission den Vorschlag des Petenten zur Schaffung einer 
Europäischen Hauptstadt des lokalen Handels und Einzelhandels begrüßt hat und die 
verschiedenen Optionen mit Blick auf die Behebung der von ihm angesprochenen 
konkreten Probleme in Betracht ziehen wird; in der Erwägung, dass die Kommission es 
angesichts ihrer vorrangigen Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihre 
Unterstützungsprogramme Wirkung erzielen, in Betracht ziehen wird, über die 
Sensibilisierung hinauszugehen und direkt zur Lösung der Probleme, auf die KMU im 
Einzelhandel stoßen, beizutragen und positive Auswirkungen für sie zu erzielen; 

Q. in der Erwägung, dass der Vorschlag die laufenden Arbeiten in Städten im Rahmen der 
Industrie- und KMU-Politik stärken könnte, insbesondere die Initiative „Intelligent 
Cities Challenge“, die eine aktive Gemeinschaft von 136 Städten aus 21 Ländern 
zusammenbringt, um neueste Technologien zu nutzen und den ökologischen und 
digitalen Wandel sowie die soziale Resilienz voranzutreiben;

R. in der Erwägung, dass der Aufbau einer stabilen Einzelhandelsgemeinschaft für 
diejenigen, die sich modernisieren und ihre Wettbewerbslage verbessern wollen, sehr 
nützlich sein kann; 

S. in der Erwägung, dass die Einhaltung der Verwaltungsformalitäten KMU aufgrund ihrer 
begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen stärker trifft als größere 
Unternehmen;

T. in der Erwägung, dass die Aufgabe der Regulierung des Einzelhandels in erster Linie 
bei den Mitgliedstaaten liegt; in der Erwägung, dass jede Bewertung der Hindernisse, 
mit denen der Einzelhandel konfrontiert ist, unter anderem auf den Erfahrungen und 
Wahrnehmungen von Unternehmen, Arbeitnehmern und Verbrauchern beruhen sollte; 
in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass die bestehenden 



PE737.232v02-00 6/9 RE\1270042DE.docx

DE

Vorschriften KMU und Kleinstunternehmen nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen 
und deren Tätigkeiten behindern;

U. in der Erwägung, dass der Einzelhandel eine Branche ist, die einen erheblichen 
steuerlichen Beitrag leistet, der dazu beiträgt, öffentliche Ausgaben für öffentliche 
Dienstleistungen für alle Bürgerinnen und Bürger zu zahlen;

V. in der Erwägung, dass das Ziel dieses Vorschlags darin liegt, den lokalen Einzelhandel 
zu fördern und zu einem kollektiven Bewusstsein für seine wirtschaftliche und soziale 
Bedeutung beizutragen;

W. in der Erwägung, dass der lokale Handel häufig von regionalen oder nationalen 
Anbietern beliefert wird, was dazu beiträgt, den ökologischen Fußabdruck ihrer 
Produkte zu verringern; in der Erwägung, dass die Produktion innerhalb der Grenzen 
der Union Qualitätsstandards und Arbeitsbedingungen sichert;

X. in der Erwägung, dass die Unterstützung von KMU im Einzelhandel und des lokalen 
Handels in der EU von entscheidender Bedeutung ist, um die Wirtschaft der EU 
anzukurbeln und die Lieferketten kürzer, flexibler und sicherer zu gestalten; 

Y. in der Erwägung, dass die Förderung des lokalen Handels für Erzeugnisse mit kurzem 
Kreislauf zum ökologischen Wandel im Handel beiträgt; in der Erwägung, dass es 
notwendig ist, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des lokalen und regionalen Handels 
zu sensibilisieren, um zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen;

Z. in der Erwägung, dass die Produkte und Dienstleistungen der Gemeinden, Städte und 
Regionen der Europäischen Union gefördert und erhalten werden müssen, um ihr Erbe 
und den europäischen Binnenmarkt zu stärken; in der Erwägung, dass die Kommission, 
wenn sie dem in der Petition enthaltenen Vorschlag folgen würde, in der Lage wäre, 
geschützte geografische Angaben besser nachzuverfolgen und zu definieren, um die 
Erzeugnisse der EU im Binnenmarkt und weltweit zu fördern und sie vor unlauterem 
Wettbewerb zu schützen;

AA. in der Erwägung, dass die meisten politischen Maßnahmen und Rechtsvorschriften der 
EU auf lokaler und regionaler Ebene umgesetzt werden und heute fast alle politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Bereiche abdecken;

AB. in der Erwägung, dass Daten von Eurostat zufolge der Einzelhandel in der EU im 
August 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um 1,3 % 
zurückgegangen ist8;

8 Eurostat, Euroindikatoren vom 5. September 2022: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-
0b8d0bd7f6fc

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-0b8d0bd7f6fc
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-0b8d0bd7f6fc
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AC. in der Erwägung, dass die Kommission bereits Programme zur Förderung der Schaffung 
und Nachhaltigkeit von Arbeitsplätzen und lokaler Wirtschaftsaktivitäten verwaltet, die 
diesen Vorschlag unterstützen könnten und sollten, wie den Europäischen 
Innovationsrat, die Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (EASME) und 
die Programme Erasmus+;

1. fordert die Kommission auf, den Vorschlag zur Schaffung einer Europäischen 
Hauptstadt des lokalen Handels und Einzelhandels auszuarbeiten und 
weiterzuentwickeln, ein spezifisches Programm zu diesem Thema vorzulegen und dafür 
zu sorgen, dass die Unterstützungsprogramme konkrete Vorschläge zu den 
Auswirkungen auf die Ressourcen und den Haushalt enthalten, die unmittelbar zu den 
Herausforderungen beitragen werden, mit denen der lokale Einzelhandel konfrontiert 
ist; 

2. fordert die Kommission auf, eine Maßnahme der Union mit dem Titel „Europäische 
Hauptstadt des lokalen Handels und Einzelhandels“ vorzuschlagen, deren Ziel es sein 
sollte, die entscheidende Rolle hervorzuheben, die der lokale Einzelhandel bei der 
wesentlichen Unterstützung des sozialen Zusammenhalts, bei der Förderung und dem 
Schutz der Einzigartigkeit und Vielfalt der europäischen Gemeinden, Städte und 
Regionen und bei der Unterstützung lokaler Unternehmen bei der Bewältigung der 
Herausforderungen des unlauteren Wettbewerbs spielt; 

3. fordert die Kommission auf, jedes Jahr ein Auswahlgremium einzusetzen, das sich aus 
verschiedenen Interessenträgern wie Vertretern von KMU, lokalen Handelsverbänden, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, jungen Unternehmern, lokalen Vertretern, 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments und Mitgliedern des Ausschusses der 
Regionen zusammensetzt; fordert das Auswahlgremium auf, die Zulassungs- und 
Auswahlkriterien festzulegen, die etwa Faktoren wie gute Arbeitsbedingungen, 
Umweltschutz oder die Förderung lokaler Erzeugnisse berücksichtigen könnten; ist der 
Ansicht, dass das Auswahlverfahren allen Städten und Gemeinden unabhängig von ihrer 
Einwohnerzahl offenstehen sollte; weist darauf hin, dass das Auswahlgremium der 
Kommission, dem Parlament und dem Rat einen Bericht über die Ernennungen 
vorlegen muss, der anhand der Ziele und Merkmale dieser Maßnahme beurteilt wird;

4. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass jedes Jahr eine europäische Stadt 
oder Gemeinde Konferenzen, Workshops und Initiativen organisiert, die sich 
beispielsweise mit der Digitalisierung des Handels, der Förderung technologischer 
Innovationen im lokalen Einzelhandel, dem Beitrag zum Umweltschutz, der Stärkung 
der kulturellen Tendenzen oder der Optimierung der Kommunikation und des Kontakts 
mit den Verbrauchern befassen;

5. betont die Bedeutung der Rolle der Kommission, die Mitgliedstaaten bei ihren 
Bemühungen um die Schaffung eines gerechteren, offeneren und stärker integrierten 
Einzelhandelsmarkts zu unterstützen und zu beraten, wobei bewährte Verfahren und 
Leitlinien zu berücksichtigen sind, die den Mitgliedstaaten dabei helfen würden, 
weniger restriktive Maßnahmen zu ermitteln, um sicherzustellen, dass ein 
Gleichgewicht zwischen der Verwirklichung der politischen Ziele und der 
Sicherstellung der Weiterentwicklung und des Wachstums von Einzelhändlern 
hergestellt wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten insbesondere auf, 
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Maßnahmen zu ergreifen, um die Schaffung bzw. Konsolidierung von Lieferketten zu 
erleichtern; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Wiederbelebung, Modernisierung und 
Anpassung von Geschäftsmodellen im kleinen Einzelhandel, einschließlich was 
familiengeführte Unternehmen betrifft, zu ergreifen, damit die Behörden kleine 
Einzelhändler dabei unterstützen können, technologische und digitale Veränderungen 
anzunehmen und sich zu modernisieren, um den Herausforderungen der Zukunft, wie 
etwa der Herausforderungen durch den Klimawandel und im Zusammenhang mit der 
Energieversorgung, insbesondere nach der COVID-19-Pandemie und erheblichen 
Veränderungen der Kaufgewohnheiten, gerecht zu werden; 

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Anreize für die Ausarbeitung 
wirksamer lokaler Strategien zu schaffen, mit denen die lokale Politik darauf 
ausgerichtet werden könnte, tatsächliche Auswirkungen auf das Leben und die Arbeit 
kleiner Einzelhändler zu erzielen, einschließlich der Förderung von Schulungen zu 
neuen Technologien des Einzelhandels, um sicherzustellen, dass sich alle Händler an 
neue Formen des Online-Verkaufs anpassen können;

8. betont, dass der lokale Handel erhebliche Auswirkungen auf die ländlichen Gebiete hat 
und dass er in mittelgroßen Städten und Gemeinden ein wichtiger wirtschaftlicher 
Motor für das gesamte Gebiet ist; betont, dass diese Art des Handels die Wirtschaft und 
die Beschäftigung in diesen Gebieten ankurbelt und eng mit anderen Industriezweigen 
wie dem Tourismus oder der Kultur verknüpft ist, in denen Synergien und 
Partnerschaften häufig die wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden in 
der Region fördern;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, kleine Einzelhändler in allen 
Phasen von der Gründung bis zum laufenden Betrieb aktiv zu unterstützen und zu 
fördern, wobei das Subsidiaritätsprinzip und die Notwendigkeit, den 
Verwaltungsaufwand für kleine Unternehmen und Einzelhändler zu verringern, zu 
berücksichtigen sind; fordert, dass kleine Einzelhändler dabei unterstützt werden, 
Hindernisse und Schwierigkeiten beim digitalen Wandel zu überwinden;

10. fordert die Kommission auf, eine spezielle EU-Kommunikationskampagne zum 
Einzelhandel mit einem Gütesiegel „lokaler Handel der EU“ ins Leben zu rufen, um den 
lokalen Handel in der EU zu fördern und die Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, 
sich sowohl als Verbraucher als auch als Anbieter am Einzelhandel zu beteiligen; 
fordert die Kommission auf, Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Bedeutung und die Vorteile des lokalen Handels durchzuführen;

11. fordert die Kommission auf, das Binnenmarktprogramm in vollem Umfang zu nutzen, 
um lokale Unternehmen, insbesondere KMU, mit dem Ziel zu unterstützen, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und ihren Erhalt, auch im Einzelhandel, zu fördern und dadurch 
den Zugang zu den Märkten zu erleichtern, Vertriebsnetze zu stärken, Unternehmertum, 
den Erwerb unternehmerischer Fähigkeiten und die Modernisierung der Industrie zu 
fördern sowie ihren ökologischen und energiepolitischen Fußabdruck zu verringern; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Fortbestand der Branche zu 
einem besonders schwierigen Zeitpunkt sicherzustellen und die zusätzlichen Mittel und 
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Beihilfen bereitzustellen, die für das Überleben des Einzelhandels in der EU 
erforderlich sind; betont, dass KMU von der derzeitigen Versorgungskrise sowie von 
Preiserhöhungen stärker betroffen sind;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, den 
Einzelhandel als horizontale Priorität in ihre operationellen Programme, Maßnahmen 
zur städtischen und ländlichen Entwicklung, Strategien für intelligente Spezialisierung 
und Partnerschaftsvereinbarungen für den Zeitraum 2021-2027 aufzunehmen, um 
Projekte zur Unterstützung des Einzelhandels zu finanzieren; 

14. fordert die Kommission auf, die Förderung des lokalen Handels stärker in das Ziel der 
Stärkung der städtischen Dimension der Kohäsionspolitik einzubeziehen, da er eine 
wichtige Branche für die lokale und regionale Wirtschaft ist;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, steuerliche Anreize für kleine Händler zu fördern, die 
sich für eine Niederlassung in dünn besiedelten Gebieten entscheiden, um dieses 
Instrument zur Bewältigung der demografischen Herausforderung in der EU zu nutzen;

16. fordert die Kommission ferner auf, die einzelnen Generaldirektionen angesichts der 
Breitenwirkung des lokalen Handels auf mögliche Synergieeffekte in Bereichen wie 
Tourismus, Verkehr, Kultur, regionale Entwicklung, Stadtpolitik, Beschäftigung und 
Klima abzuklopfen; 

17. fordert die Kommission auf, mit dem Europäischen Innovationsrat und der 
Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU 
zusammenzuarbeiten, um die Schaffung einer Europäischen Hauptstadt des lokalen 
Handels und Einzelhandels zu fördern; 

18. fordert die Kommission auf, einen Jahresbericht zu erstellen, in dem die Ergebnisse der 
Veranstaltung des Vorjahres bewertet werden, einschließlich einer Analyse der 
Organisatoren der Veranstaltung mit Erfahrungsberichten und einer Zusammenstellung 
bewährter Verfahren und Fachkenntnisse, die von Stadt zu Stadt übertragen werden 
sollen; fordert, dass dieser Bericht dem Parlament, dem Rat und dem Ausschuss der 
Regionen vorgelegt wird; fordert die Kommission auf, diese Initiative zu überarbeiten, 
indem sie Vorschläge vorlegt, die sie für das reibungslose Funktionieren dieser 
Maßnahme und insbesondere im Hinblick auf die künftige Erweiterung der Union für 
erforderlich hält; 

19. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Ausschuss der Regionen sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten 
zu übermitteln.


